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DTB-B-Trainer mobil: 0163/2728927

tobiaswick@gmx.net

AGB´s zur Anmeldung zum Tennistraining

Trainingszeitraum 12 Monate:
Sommer:01.05 -30.09 (5 Monate)
Winter: 01.10 – 30.04 (7 Monate)

Kosten pro Person: 
Trainingskosten: Der monatliche Trainingsbeitrag bezieht sich auf 
36 Trainingswochen pro Jahr. Die Kosten werden auf 12 Monate 
verteilt. Die Bezahlung erfolgt wie in der “Anmeldung zum 
Tennistraining“ beschrieben.

Sonstige Kosten:
Hallenkosten: Im Winter fallen zusätzliche Hallenkosten an.
Die Hallenkosten sind abhängig von dem jeweiligen Hallenbetreiber 
und sind auf deren Homepage ersichtlich. Die Winterhallenkosten 
werden durch den Verein oder die Tennisschule eingezogen.

Trainingsfreie Zeit: Betreff  Schulferien:
Ausschlaggebend sind die Schulferien der staatlichen Schulen in 
Baden-Württemberg. An Feiertagen findet grundsätzlich kein 
Training statt. 
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Ausfall der Trainingseinheiten:
Bei Verhinderung des Trainers wird der Unterricht nachgeholt. Bei 
extremer Verhinderung dürfen 3 Unterrichtseinheiten pro Saison 
(Sommer/Winter) ausfallen, ohne nachgeholt zu werden.
Bei Verhinderung oder Säumnis des Tennisschülers bleibt der 
Honoraranspruch des Trainers bestehen.
Bei Erkrankung der Lehrkraft oder des Schülers endet die 
Verpflichtung zur Honorarzahlung nach einer Krankheitsdauer von 
sechs Wochen. Sie beginnt wieder in dem Monat, in dem der 
Unterricht wieder aufgenommen wird.
Angefangene Stunden, die auf Grund von Regen abgebrochen 
werden gelten als gegebene Trainingseinheit und werden nicht 
nachgeholt.
Der Schüler verpflichtet sich, nicht zum Unterricht zu erscheinen, 
wenn er so krank ist, dass für die Trainer und Schüler eine 
unmittelbare Ansteckungsgefahr besteht.

Kündigung:
Das Jugendtraining ist jeweils zum 30.04. und 30.09. des laufenden
Jahres mit einer Frist von einem Monat kündbar. Wird das Training 
nicht zu einem der o.g. Termine gekündigt, verlängert sich der 
Vertrag automatisch um eine weitere Sommer- bzw. Wintersaison.

Honorar:
Der Trainer hat Anspruch auf ein Honorar von.
siehe Preisliste:
www.tws-players.de/kursangebote/anmeldung-zum-tennistraining/

Die Parteien sind sich einig, dass eine Anpassung des vereinbarten 
Honorars jeweils zum 01.10 (Start Wintersaison) und 01.05. (Start 
Sommersaison) eines Kalenderjahres möglich ist.
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